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Staatlich anerkanntes Kneipp-Heilbad  

 Der Bürgermeister 
  

 
Stadt Bad Münstereifel • Postfach 12 40 • 53896 Bad Münstereifel  

 
IG Stadtentwicklung 
c/o Herr Norbert Heckelei 
Im Harten Feldchen 7 
53902 Bad Münstereifel 

 

     

 
Marktstraße Zimmer Auskunft  erteilt Telefon-Durchwahl Aktenzeichen Bad Münstereifel, den 

11 13 Herr Mies 02253/505-110  26.03.2013 

 
Haushaltswirtschaft der Stadt Bad Münstereifel 
Ihre E-Mail vom 26.03.2013 

 
 
Sehr geehrter Herr Heckelei, 
 
mit v. g. E-Mail haben Sie mir Ihre Sichtweise zu dem Erlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales NRW vom 07.03.2013 mitgeteilt. 
 
Sie dürfen versichert sein, dass mir der von Ihnen zitierte Erlass bekannt ist. Ihren Versuch, 
diesen auf die Situation der Stadt Bad Münstereifel passend zu machen, muss ich jedoch als 
untauglich zurückweisen. 
 
Die Haushaltswirtschaft der Stadt Bad Münstereifel befindet sich derzeit im Stadium des sog. 
Nothaushaltes gem. § 82 Gemeindeordnung NRW. Die Stadt Bad Münstereifel ist weder 
pflichtig noch freiwillig eine sog. Stärkungspaktkommune. Insofern ist das Stärkungspaktge-
setz und der diesbezüglich konkretisierende o. g. Erlass vom 07.03.2013 auch nicht auf die 
Haushaltswirtschaft der Stadt anwendbar. Ich bitte, dies zu akzeptieren. 
 
Ob und wann sich am Status der städtischen Haushaltswirtschaft etwas ändert, hängt von 
den Ergebnissen der laufenden Haushaltsberatungen und entsprechender politischer Be-
schlüsse ab. Diese liegen in der Zukunft. Entscheidungen haben sich jedoch nach dem aktu-
ellen Status, also dem Nothaushaltsrecht in der durch den Erlass des Ministeriums für Inne-
res und Kommunales NRW vom 25.05.2012 verschärften Form, zu richten. Ich bitte, auch 
dies zu akzeptieren. 
 
Vor diesem Hintergrund sind der Ratsbeschluss vom 19.03.13, die Erläuterungen von Herrn 
Orth vom 22.03.13 und meine Ausführungen im Amtsblatt Nr. 12/2013 nicht obsolet, son-
dern berücksichtigen die derzeitige haushaltswirtschaftliche Situation und das diesbezüglich 
zu beachtende Haushaltsrecht. Alles andere wäre Spekulation und rechtlich unzulässig. 
 



- 2 - 
 

d03mi0002_2013.doc 
 
 

Ich wünsche mir, dass Sie diese klarstellende Erläuterung auf Ihrer Homepage veröffentli-
chen oder aber Ihr die Sachlage nicht zutreffend darstellendes Schreiben vom 26.03.2013 
offline stellen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Alexander Büttner 
- Bürgermeister - 


